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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert 
sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). 
 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalender-
jahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung 
bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. 
 

Investitionsrechnung 
Der wesentliche Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst 
die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). 
Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsver-
mögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder Beiträgen Dritter (Bsp. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsver-
mögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. 
 

Abschreibungen 
Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der 
Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) 
Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungs-
dauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu 
tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für 
Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Ab-
schreibungssätze. 
 

Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser 
Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde 
erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 
 

Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert 
werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung 
(7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen 
(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. 
Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungs-
abschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezial-
finanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts. 
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Erläuterungen zum Budget 2026 
 
Im Sinne von § 31 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend das Budget allgemein und bezüglich finanz-
politischer Tragbarkeit: 
 

Erfolgsrechnung 

Das Budget der Erfolgsrechnung 2026 weist bei einem Aufwand von CHF 4‘383‘336 und einem Ertrag von CHF 4‘405‘930 einen Ertrags-
überschuss von CHF 22‘594 auf. Im Budget 2025 wurde mit einem Mehraufwand von CHF 95‘196 gerechnet. Der jeweilige Nettoaufwand der 
einzelnen funktionalen Bereiche (0 – 9) ist nur im Bereich Gesundheit (4) wesentlich und beim Verkehr (6) leicht höher. In den Bereichen Bildung 
(2) und Soziale Sicherheit (5) fällt der Nettoaufwand einiges tiefer aus. Die übrigen Bereiche entsprechen ungefähr dem Vorjahresbudget. Beim 
Bereich Finanzen und Steuern (9) steigt der Nettoertrag um rund CHF 126‘000. Der Teuerungsausgleich auf dem Personalaufwand wurde mit 
0.25% berücksichtigt. Bei der Gesundheit (4) steigen sowohl die Kosten für die Beiträge für die stationäre Pflege in Alters- und Pflegeheimen 
(4120) wie auch die Beiträge an die Spitex (4210) für die ambulante Pflege. Im Bereich Bildung (2) werden beim Kindergarten (2110) höhere und 
bei der Primarschule (2120) tiefere Personalkosten erwartet. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung der Teuerung und Lohnerhöhungen 
auf der Basis der aktuellen Personalstruktur des Schuljahres 2025/2026. Die Einkommenssteuererträge sind aufgrund der Bevölkerungszunahme 
bei unverändertem Steuerfuss höher budgetiert.  Die wesentlichen Veränderungen (+/- CHF 5‘000) werden nachfolgend in einer separaten Tabelle 
erläutert. 
 
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehraufwand von CHF 78‘070 aus und steigt gegenüber dem Vorjahr um CHF 20‘570. Im 
Budget 2026 sind bei den Wassergebühren keine Erhöhungen geplant. 
 
In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist ein Mehraufwand von CHF 111‘030 budgetiert. Dieser ist gegenüber dem Vorjahresbudget 
(CHF 54‘530) mehr als doppelt so hoch. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals in dieser Spezialfinanzierung ist im Jahr 2026 keine 
Gebührenanpassung geplant. 
 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung sieht einen Mehrertrag von CHF 3‘500 vor. Für das Jahr 2026 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen. 
 

Investitionsrechnung  

Das Investitionsbudget 2026 sieht insgesamt Ausgaben von CHF 524‘500 und Einnahmen von CHF 212‘500 vor. Die Nettoinvestitionen belaufen 
sich somit auf CHF 312‘000. Im steuerfinanzierten Bereich ist für die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Gemeindehaus ein Betrag von 
CHF 80‘000 geplant. Für diese Investition werden Subventionen von CHF 12‘500 erwartet. Für den Deckbelag des Strassenackerweges sind CHF 
107‘000 vorgesehen. In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist der Ersatz der Wasserleitung Bifang im Betrag von CHF 260‘000 
vorgesehen. Für den Ersatz des Leitsystems der Wasserversorgung sind CHF 77‘500 enthalten. Aufgrund der Bautätigkeit werden bei den 
Wasser- wie auch bei den Kanalisationsanschlussbeiträgen je CHF 100‘000 erwartet. Gemäss § 6 Abs. 1 und 2 Bst. b der Gemeindeordnung der 
Gemeinde Diepflingen sind der Gemeindeversammlung für Kredite über CHF 50‘000 Sondervorlagen zu unterbreiten. Die im Investitionsbudget 
2026 eingestellten Kredite haben somit nur informativen Charakter. 
 
Diepflingen, 13. Oktober 2025 
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Erläuterungen zu Abweichungen des Budgets 2025 zum Vorjahresbudget 
 
Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen (+/- CHF 5’000.00) zum Vorjahresbudget 
erläutert: 
 

Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

0220.3010.00 Löhne des 
Verwaltungspersonals 

Die Teuerung von 0.25%, der reglementarische Lohnstufenanstieg und eine 
Pensenerhöhung von 10% verursachen höhere Personalkosten. 

14’000 

0220.3118.00 Immaterielle Anlagen, Software Aufgrund der Migration wurden im Jahr 2025 die Verwaltungssoftwaren HISoft und 
Dialog parallel genutzt. Ab 2026 entfallen die Lizenzkosten für Dialog. 

-15’000 

0220.3132.00 Honorare externe Dienstleister Durch die Pensenerhöhung der Verwaltung sinken die externen Dienstleistungs-
honorare. 

-7’000 

0290.3300.00 Planmässige Abschreibungen 
Verwaltungsliegenschaft 

Das Gemeindezentrum bestand bereits vor Einführung der Harmonisierten 
Rechnungslegung, d.h. vor 1.1.2014 und wird deshalb fixdegressiv abgeschrieben. 
Die Abschreibungen sinken somit jährlich. 

-7'365 

1500.4200.00 Feuerwehr Ersatzabgaben Die höheren Beiträge basieren auf der Hochrechnung 2025. -8’000 

2110.3020.00 Löhne der Lehrpersonen KG Die Teuerung von 0.25% und der reglementarische Lohnstufenanstieg verursachen 
höhere Personalkosten. 

24’400 

2110.4612.00 Schulgelder von Gemeinden Die Aufnahme von auswärtigen Kindern werden nach Tarifen des Regionalen 
Schulabkommens gutgeschrieben (voraussichtlich 1 Kind bis Ende Schuljahr 
2025/2026). 

7’900 

2120.3020.00 Löhne der Lehrpersonen PS Die Personalkosten der Lehrerschaft für die Primarschule wurden aufgrund der 
effektiven vom Kanton im August 2025 (Schuljahr 2025/2026) unter Berücksichtigung 
der Teuerung von 0.25% sowie der Lohnerhöhungen von 1.5% (pauschaler 
Erfahrungswert) berechnet. Aufgrund von personellen Veränderungen sind diese 
tiefer. 

-85’300 

2120.3052.00 Pensionskasse BLPK -27’000 

2120.4612.00 Schulgelder von Gemeinden Die Aufnahme von auswärtigen Kindern werden nach Tarifen des Regionalen 
Schulabkommens abgerechnet (voraussichtlich 1 Kind bis Mitte Jahr und 2 Kinder bis 
Ende 2026). 

-5’020 

2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten Im Jahr 2026 ist die Umrüstung auf LED-Lampen in der Turnhalle geplant. 

 

22’000 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

2170.3161.00 Miete Containerprovisorium Die Miete der Schulraumerweiterung mit Containerprovisorium wird nun über die 
Erfolgsrechnung verbucht, vorher waren diese teilweise im Investitionskredit ent-
halten. 

20’100 

2170.3300.00 Planmässige Abschreibungen Das Schulhaus inkl. Pausenplatz bestand bereits vor Einführung der Harmonisierten 
Rechnungslegung, d.h. vor 1.1.2014 und wird deshalb fixdegressiv abgeschrieben. 
Die Abschreibungen sinken somit jährlich. 

-13’000 

2190.3010.00 Löhne Schulsekretariat Die Dienstleistungen Schulsekretariat werden bei der Gemeinde Rümlingen einge-
kauft, weshalb die Lohnkosten entfallen (Konto 2190.3612.00). 

-17’270 

2190.3020.00 Löhne Schulleitung Die Schulleitung wird von den Schulleitungspersonen von Rümlingen ausgeübt. Da 
es sich um Personen mit langjähriger Berufserfahrung handelt, sind die Personal-
kosten und Pensionskassenbeiträge höher. 

17’300 

2190.3052.00 Pensionskasse BLPK 6’500 

2190.3612.00 Entschädigung an Gemeinden 
und Zweckverbände 

Die eingekauften Dienstleistungen Schulsekretariat werden auf diesem Konto 
verbucht (siehe Konto 2190.3010.00). 

22’100 

4120.3614.00 Beiträge an stationäre Pflege Die höheren Beiträge basieren auf der Hochrechnung 2025. 50’000 

4210.3636.01 Beiträge Spitex Die höheren Beiträge basieren auf der Hochrechnung 2025. 21’700 

5320.3631.00 Beiträge EL Die Beiträge an die EL werden gemäss Angaben des Amtes Daten und Statistik BL 
(Budgetbrief 2026) budgetiert. 

5’000 

5350.3637.00 Zusatzbeiträge APH Die Zusatzbeiträge APH wurden aufgrund der aktuellen Hochrechnung reduziert. Die 
Beiträge sind abhängig von der Anzahl der in Alters- und Pflegeheimen wohnhaften 
Personen und können stark schwanken. Massgebend für die Beiträge ist die jeweilige 
finanzielle Lage der Person. 

-12’000 

5601.3637.00 Beiträge an private Haushalte Aufgrund der Inkraftsetzung des neuen Reglements über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen wurden die Anspruchsberechtigungen geändert. Der budgetierte 
Betrag basiert auf der Hochrechnung 2025. 

7’000 

5720.3636.00 Beiträge Integrationsprogramme Die Beiträge Integrationsprogramme wurden aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte 
reduziert. 

-7’600 

5720.3637.00 Beiträge an private Haushalte Die sozialhilferechtlichen Unterstützungen sind aufgrund der aktuellen Situation und 
der Entwicklung tiefer budgetiert. 

 

-31’000 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

5722.3636.00 Beiträge Integrationsprogramme Die Beiträge Integrationsprogramme wurden aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte 
reduziert. 

-7’200 

5722.3637.00 Beiträge an private Haushalte Die Verbuchung ist abhängig vom Status der unterstützten respektive zugewiesenen 
Personen. Die Funktionen 5722 und 5730 sind deshalb gesamthaft zu betrachten, da 
laufend Verschiebungen erfolgen können. 

-15’900 

5722.4260.00 Rückerstattungen Dritter In diesem Konto sind Rückerstattungen von Krankenkassenprämien (Prämien-
verbilligungen), Leistungsabrechnungen etc. enthalten. 

-28’000 

5730.3636.00 Beiträge Integrationsprogramme Die Beiträge für Integrationsprogramme wurden aufgrund von Erfahrungswerten und 
den gesetzlichen Bestimmungen budgetiert. Im Vorjahr wurden diese nicht separat 
budgetiert. 

98’500 

5730.3637.00 Beiträge an private Haushalte Die Verbuchung ist abhängig vom Status der unterstützten respektive zugewiesenen 
Personen. Die Funktionen 5722 und 5730 sind deshalb gesamthaft zu betrachten. 

10’000 

5730.4611.00 Entschädigungen vom Kanton Vom Kanton werden die Beiträge für das Asylwesen insgesamt gekürzt. -40’000 

5790.3612.00 Entschädigungen an 
Gemeinden 

Die Reduzierung des Pensums um 5% der Sozialarbeiterin reduziert die 
Entschädigungen an die Gemeinde Diegten (Kopfgemeinde). 

-6’500 

6290.3109.00 Ankauf Spartickets SBB Die neuen SBB-Tageskarten sind beliebt und waren im Vorjahr nicht budgetiert. 5’000 

6290.4250.00 Verkauf Spartickets SBB -5’200 

7101.3118.00 Immaterielle Anlagen Neben der Implementierung eines Leckortungssystems ist gemäss Auflage vom 
Kanton BL eine digitale Qualitätssicherung einzurichten. 

11’050 

7101.3130.00 Dienstleistungen Dritter Die einmaligen Kosten für die Einrichtung des Leckortungssystems sowie der 
digitalen Qualitätssicherung sind u.a. auf diesem Konto budgetiert. 

13’900 

7101.4510.00 Entnahmen aus SF Wasser Das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasser wird voraussichtlich schlechter 
ausfallen. Die Entnahme aus dem Eigenkapital ist dementsprechend höher. 

20’570 

7201.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten Im Jahr 2026 ist der Ersatz von Schachtdeckeln beim Strassenackerweg geplant. 50’000 

7201.3611.00 Entschädigungen an Kanton Die kantonalen Gebühren für das Schmutzwasser sowie Fremd- und Regenwasser 
stiegen in den letzten Jahren laufend und betragen für das Jahr 2024 CHF 1.76/m3. 

 

7’000 
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Legende: Abweichungen (tieferer Aufwand / höherer Ertrag) mit dem Vorzeichen (-) wirken sich positiv auf das Ergebnis aus, Beträge ohne Vorzeichen be-

einflussen das Ergebnis negativ (höherer Aufwand / tieferer Ertrag). 

Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

7201.4510.00 Entnahmen aus SF Abwasser Das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasser wird voraussichtlich schlechter 
ausfallen. Die Entnahme aus dem Eigenkapital ist dementsprechend höher. 

56’500 

9100.4000.00 Einkommenssteuern NP Aufgrund der Bevölkerungszunahme wird mit höheren Einkommenssteuern ge-
rechnet. Die Steuererträge basieren zudem auf einer Hochrechnung auf dem 
mittlerweile fast vollständig veranlagten Steuerjahr 2023 sowie den Prognosen des 
Kantons. 

-40’000 

9100.4001.00 Vermögenssteuern NP Die Steuererträge basieren auf der Hochrechnung auf dem mittlerweile fast 
vollständig veranlagten Steuerjahr 2023 sowie den Prognosen des Kantons. 

-5’000 

9100.4010.00 Ertragssteuern JP Die Steuererträge wurden aufgrund der Jahresrechnung 2024 reduziert. Zudem 
wurde durch die kantonale Steuervorlage (SV17) der kantonale Ertragssteuersatz per 
1.1.2025 von 6.5% auf 4.4% gesenkt, was auch zu einer entsprechenden Reduktion 
der Ertragssteuern bei den Gemeinden führt. 

40’000 

9102.4403.00 Verzugszinsen Steuern Aufgrund der Senkung der Zinssätze ist mit tieferen Verzugszinsen zu rechnen. 6’000 

9300.3631.00 Kompensationsleistungen Die Kompensationsleistungen wurden gemäss Angaben des Amtes für Daten und 
Statistik BL budgetiert. 

-5’030 

9300.4621.00 Sonderlastenabgleich Die Sonderlastenabgeltungen wurden gemäss Angaben des Amtes für Daten 
und Statistik BL budgetiert. 

-32’520 

9300.4622.00 Ressourcenausgleich Der Ressourcenausgleich (Horizontaler Finanzausgleich) wird aufgrund der ver-
buchten Steuererträge der Jahresrechnung 2025 berechnet. Aufgrund der aktuellen 
Hochrechnung wird der Finanzausgleich höher ausfallen. 

-75’000 

9630.3430.00 Baulicher Unterhalt FV Im Jahr 2025 ist kein grösserer baulicher Unterhalt geplant. -16’130 
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Gemeinde Diepflingen Finanzkennzahlen Budget 2026 

Kennzahl 
Budget 2026 Budget 2025 Ø 5 Jahre 

Kantonale Richtwerte 
Wert Bewertung Wert Wert 

Selbstfinanzierungsgrad 

- Gesamt 

- Allgemeiner Haushalt 

- Spezialfinanzierung Wasser 

- Spezialfinanzierung Abwasser 

 

 
 19 % 

 123 % 

-19 % 

NV 

 

 

 

 

 
 

63 % 

 280 % 

NV 

-180 % 

 
 

NV 

NV 

NV 

NV 

Der jährliche Selbstfinanzierungs-
grad kann stark schwanken. 
Mittelfristig sollte der Selbst-
finanzierungsgrad gegen 100 % 
betragen, wobei auch der Stand 
der aktuellen Verschuldung und 
die Konjunkturlage (bei Hochkon-
junktur möglichst über 100 %) 
eine Rolle spielen. 

Zinsbelastungsanteil 0.2 % Gut -0.1 % 0.4 % 
< 4%:  Gut 
4% - 9%: Genügend 
> 10%: Schlecht 

Kapitaldienstanteil 5.5 % Tragbare Belastung 6.2 % 6.8 % 
< 5%: Geringe Belastung 
5% - 15%: Tragbare Belastung 
> 15%: Hohe Belastung 

Selbstfinanzierungsanteil 1.0 % Schlecht 1.0 % 2.0 % 
> 20%: Gut 
10% - 20%: Mittel 
< 10%: Schlecht 

Investitionsanteil 11.0 % Mittlere 
Investitionstätigkeit 3.0 % 5.0 % 

< 10%: Schwache 
10% - 20%: Mittlere 
20% - 30%: Starke 
> 30%: Sehr starke 
 Investitionstätigkeit 

Legende: NV = Wert ist nicht verfügbar respektive kann nicht berechnet werden. 

Diese Finanzkennzahlen wurden vom Statistischen Amt BL aufgrund des Uploads der Finanzstatistik berechnet und entsprechen den Empfehlungen aus dem 
HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren aus dem Jahre 2008. 
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